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S T E U E R

Klimaschutz und Bürokratie
entlastung: Yes we can!
Ein Tipp von Prof. Dr. Johannes Bischoff

Im IV. Quartal 2019 hat der Steuergesetzgeber 
eine ganze Reihe von Änderungen unter Dach 
und Fach gebracht. Ein Schwerpunkt liegt auf 
Maßnahmen, die zum Klimaschutz beitragen 
sollen. Daneben gibt es aber zahlreiche weitere 
Änderungen, die Sie kennen sollten, um För
dermöglichkeiten für sich auszuschöpfen.

Umweltfreundliche Mobilität wird schon seit 
2018 steuerlich gefördert. Jetzt sind noch 
einige Maßnahmen hinzugekom men bzw. Be
fristungen verlängert worden:
•  Der Arbeitgeber kann die Ausgabe eines 

Jobtickets mit 25 Prozent pauschal versteu
ern, ohne dass sich die Werbungskosten 
des Arbeitnehmers verringern. Alternativ kann 
er die Gehaltsumwandlung pauschal mit 
15 Prozent versteuern. Dann wird der Vor
 teil allerdings bei den Werbungskosten des 
Mitarbeiters abgezogen. Das Gleiche gilt für 
betriebliche Fahrräder, die Arbeitgeber ihren 
Arbeitnehmern unentgeltlich oder verbilligt 
übereignen.

•  Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern für 
den Weg zur Arbeit schon seit 2019 ein be
triebliches (Elektro)Fahr rad steuerfrei zur 
Verfügung stellen. Diese Steuerbefreiung gilt 
nun bis Ende 2030. Der Vorteil wird nicht auf 
die Entfernungspauschale angerechnet.

•  Für Elektronutzfahrzeuge und elektrisch betrie
bene Lastenfahrräder wurde – zeitlich be
fristet von 2020 bis Ende 2030 – eine Son
derabschreibung eingeführt. Sie beträgt ein
malig im Anschaffungsjahr 50 Prozent der 
Anschaffungskosten. Hier steht allerdings 
noch die Zustimmung der Europäischen Kom
mission aus.

•  Bei der Dienstwagenbesteuerung wird die 
Bemessungsgrundlage für die Privatnutzung 
eines betrieblichen Elek  tro oder extern auf
ladbaren Hybridelektrofahrzeugs schon seit 
dem 1. Januar 2019 halbiert. Diese Maß

nahme ist bis Ende 2030 verlängert worden. 

Bei Elektro und Hybridelektrodienstwagen, 
die gar keine CO2Emissionen haben, wird 
bei Privatnutzung nur ein Viertel der Be
messungsgrundlage berücksichtigt. Voraus
setzung ist ein Bruttolistenpreis bis zu 
40.000 EUR.

•  Das elektrische Aufladen eines Elektro oder 
Hybridelektrofahrzeugs im Betrieb des Ar
beitgebers ist bis Ende 2030 steuerfrei. Das 

gilt auch für die zeitweise Überlassung einer 
betrieb lichen Ladevorrichtung zur privaten 
Nutzung. 

Verwaltung: Weniger ist mehr
Der zweite Block von Änderungen soll vor 
allem für den Bürokratieabbau sorgen. Im 
Einzelnen: 
•  Der steuerfreie Höchstbetrag für die betrieb

liche Gesundheitsförderung liegt jetzt bei 
600 EUR.

 
•  Die Pauschalierungsgrenze für Beiträge zu 

einer Gruppenunfallversicherung ist auf 
100 EUR gestiegen.

 
•  Bei kurzfristig Beschäftigten darf die Lohn

steuer jetzt auch dann mit 25 Prozent pau
schaliert werden, wenn der durchschnittliche 
Arbeitslohn je Arbeitstag 120 EUR nicht über
steigt. Durch die erhöhte Tageslohngrenze 
können über dem Mindestlohn liegende 
Stunden löhne für qualifiziertere Tätigkeiten 
jetzt in die Lohnsteuerpauschalierung ein
bezogen werden. Der pauschalierungsfähige 
durchschnitt liche Stundenlohn liegt nun bei 
15 EUR.

Good to know als Arbeitgeber
Außerdem gibt es noch weitere Neue rungen, 
die aus Arbeitgebersicht inte ressant sind: 
•  Wer aus beruflichen Gründen auswärts tätig 

ist oder einen doppelten Haushalt führt, 
kann jetzt erhöhte Pauschalen für den 

Verpflegungsmehr aufwand von der Steuer 
absetzen. Für Tage mit mehr als acht Stun 
den Abwesenheit sowie für An und Ab
reisetage beträgt die Pauschale jetzt 14 EUR, 
für Reisetage mit ganztägiger Abwesenheit 
28 EUR.

•  Sachbezüge in Form von Gutscheinen und 
Geldkarten können Arbeitgeber ihren Ar
beitnehmern weiterhin bis maximal 44 EUR 
pro Monat steuerfrei gewähren. Diese Zu
wendungen müssen Sie Ihren Mitarbeitern 
jetzt zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn gewähren. Sie dürfen nur zum 
Bezug von Waren oder Dienstleistungen be
rechtigen. Außerdem dürfen die Karten keine 
Barauszahlungs oder Wandlungsfunktion in 
Geld haben.

•  Berufliche Fort oder Weiterbildungsleistun
gen, die Sie Ihren Mitarbei tern im eigen
betrieblichen Interesse (z. B. Schulung Pra
xissoftware) ermöglichen, führten schon bis
her nicht zu Arbeitslohn. Das gilt jetzt auch 
für Weiter bildungsleistungen, die die allge
meine Beschäftigungsfähigkeit des Arbeit
nehmers verbessern, das heißt, dessen be
rufliche Kompetenzen (z. B. für nichtarbeits
platzbezogene Sprach oder Computerkurse). 
Sie dürfen nur kei nen Belohnungscharakter 
haben.

•  Der Mindestlohn liegt nun bei 9,35 EUR pro 
Stunde.

 
•  Außerdem ist jetzt eine Mindestausbildungs

vergütung etabliert. 

Grundsteuerreform beschlossen
Für Immobilienbesitzer sind diese beiden Än
derungen relevant:
•  Energetische Sanierungsmaßnahmen an 

selbstgenutztem Wohneigentum werden seit 
dem 1. Januar 2020 durch einen prozen
tualen Abzug der Kosten von der Steuer
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schuld (verteilt über drei Jahre) gefördert. Gefördert werden 
können Einzelmaßnahmen, die auch in bestehenden Pro
grammen der Gebäudeförderung schon als förderfähig gelten 
(z. B. Wärmedämmung, Austausch/Modernisierung einer 
Heizungsanlage, neue Fenster). Insgesamt gilt pro Ob jekt ein 
Förderbetrag in Höhe von 20 Prozent der Kosten, höchstens 
40.000 EUR, für die ein zelnen Sanierungsmaßnahmen.

•  Die Grundsteuerreform ist beschlossene Sache. Die Reform 
bringt vor allem Neuerungen bei der Grundstücksbewertung; 
was im Einzelnen dabei herauskommt, lässt sich derzeit noch 
nicht genau vorhersagen. Die neuberechnete Grundsteuer 
kommt ab dem 1. Januar 2025.

Nicht unerwähnt bleiben soll ein weite  res Projekt des Steuer
gesetzgebers, das sich bisher als Hängepartie erweist: 
•  Der Solidaritätszuschlag soll ab 2021 für rund 90 Prozent 

derer, die ihn bis her zahlen, Geschichte sein. Seit der 2./3. 
Lesung im Bundestag ist es allerdings still geworden um das 
Gesetz zur Rückführung des Solidaritäts zuschlags.

Die Uhr tickt!
Last, but not least: Das Finanzamt setzt Verspätungszuschläge 
für nicht frist gerecht eingereichte Steuererklärungen jetzt 
automatisch fest. Dagegen kann man nur Einspruch einlegen, 
was mit Zusatzkosten und zeitlichem Mehraufwand verbun
den ist. Pünktlichkeit ist hier also eine Zier, mit der Sie sich 
Zusatz aufwand (monetär wie zeitlich) sparen.
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